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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode  

Auf Fl.-Nrn. 616/2, 617, 622, 622/2, 623, 624 624/2, 628, 631, 627, 625, Gemarkung 

Malgersdorf, ist auf einer Fläche von etwa 23,7 ha die Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage (Solarpark) geplant (Abb. 1). Ziel des vorliegenden Gutachtens war 

den Eingriffsbereich auf Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit von bodenbrüten-

den Offenlandarten zu prüfen. Hierzu wurde die Fläche inklusive eines mindestens 100 

Meter breiten Puffers viermal zur Brutzeit der Zielarten kontrolliert. Die Kontrollen wur-

den am 20.3., 9.4., 15.5. und 26.6.2024 bei niederschlagsfreier und windarmer Witte-

rung durchgeführt. Am 20.3. und 26.6. wurden Klangattrappen zum Verhören von Reb-

hühnern bzw. Wachteln eingesetzt. 

 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Solarparks (Quelle: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integrierter Grünord-
nung „SO Solarpark Embach II“ mit integriertem Grünordnungsplan, Vorabzug, JOCHAM + KELLHUBER 25.07.2024) 
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2 Untersuchungsgebiet  

Die für den Solarpark vorgesehen Fläche liegt westlich der Ortsverbindungsstraße PAN 

50. In der Fläche ist eine weite Kuppe ausgebildet, die nach Südost abfällt. Die Fläche 

ist weitgehend von Gehölzen umgebenen. Im Süden grenzt sie an die Erntehelferunter-

künfte Embach. Im nördlichen Bereich ist die Fläche durch eine Freileitung vorbelastet 

(Abb. 2). 2024 wurde die gesamte Fläche als Kleeacker genutzt (Abb. 3 und 4). Das 

Kleegras stand sehr dicht. Offene Bodenstellen waren kaum vorhanden (Abb. 5). 

 

Abbildung 2: 2024 angebaute Feldfrüchte, rote Linie: Flächen des geplanten Solarparks, Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 

 

 
Abbildung 3: Blick von Südost über den Vorhabensbereich (Foto 15.5.2024) 
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Abbildung 4: Blick von Südost über den Vorhabensbereich (Foto 17.8.2024) 

 

 

Abbildung 5: Dichter Kleebewuchs ohne offene Bodenstellen (Foto 17.8.2024) 
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3 Vorkommen und Betroffenheit bodenbrütender Offenlandarten 

2024 wurden auf der für den Solarpark vorgesehenen Fläche einschließlich eines 100 

Meter breiten Puffers um diese keine bodenbrütenden Offenlandarten, wie Feldler-

che oder Schafstelze, festgestellt. 

Das Fehlen von Feldlerche und anderen Bodenbrütern erklärt sich über den sehr dich-

ten und in kurzen Zyklen während der Brutzeit immer wieder gemähten Bewuchs mit 

Kleegras.  

 

4 Vorkommen weiterer planungsrelevanter Brutvogelarten 

Im Vorhabensbereich brüten keine weiteren planungsrelevanten Vogelarten. 

 

5 Fazit 

Die Weiträumigkeit insbesondere im Kuppenbereich wäre für Feldlerchen wegen der 

weiträumigen Offenheit des Geländes sehr attraktiv. Wegen der häufigen Mahd und 

dem dichten Bewuchs des Klees war die Fläche 2024 für Feldlerchen und andere Bo-

denbrüter jedoch ungeeignet. Eine vorhabensbezogene Betroffenheit der lokalen Popu-

lationen von bodenbrütenden Offenlandarten kann gegenüber dem Istzustand somit 

ausgeschlossen werden. 

Die Grünordnung sollte auf blütenreichen Wechselbrachen und an Blütenpflanzen und 

Ameisen reiche Magerflächen zielen. Auch im Falle einer aus zooökologischer Sicht 

durchaus wünschenswerten Beweidung sollten mindestens 25 % Wechselbrachen an-

geordnet werden. An den Rändern sollten niedrige, schirmförmig wachsende Hecken 

gepflanzt werden. 
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